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Nachwort 5 

Das „induktiv" geschriebene Vorwort diente der sachbezogenen Ein­
führung in die Thematik dieses Werkes. Andere Dinge, die üblicherweise 
einem Vorwort anvertraut werden, sollten, so ist im Vorwort angekündigt, 
in diesem Nachwort zur Sprache kommen1. 

Zunächst gilt es, den schon im Vorwort zu Band 1 zum Ausdruck 
gebrachten Dank zu ergänzen, nun an Freunde und Helfer, die an der 
Entstehung dieses Werkes seit Erscheinen des ersten Bandes (1975) durch 
Rat und Tat mitwirkten. 

Danach soll Rechenschaft abgelegt werden über die einzelnen Phasen der 
Entstehung dieses Werkes, die sich über die letzten fünfzehn Jahre hinzog, 
besonders über die Reihenfolge, in der die Teile entstanden und material­
mäßig abgeschlossen wurden. Da der Text zu Band IV Mitte 1976 im 
wesentlichen abgeschlossen war und in zwei Hälften im Oktober und 
Dezember 1976 zum Druck ging, konnten einige Werke zu Methode und 
Philosophie des Rechts nicht mehr oder nur noch unvollkommen berück­
sichtigt werden. Außerdem muß auf Vorveröffentlichungen zu einzelnen 
Teilen dieses Werkes hingewiesen werden. Schließlich gilt es, in diesem 
Zusammenhang einigen Kritikern zu danken, die sich inzwischen zu Band I 
bis Band ll I geäußert haben. 

Ein weiterer Abschnitt dieses Nachworts muß sich zu dem Einfluß 
LuowrG HAMBURGERS auf manche Gedankengänge dieses Werkes, insbeson­
dere der Kapitel 1 und 2, äußern. An diesen knappen Bericht über meinen 
acht Jahre währenden (1962-1970) Gedankenaustausch mit HAMBURGER 
sollen noch einige abschließende Betrachtungen über das nun fertig vor­
liegende Gesamtwerk anknüpfen . Einern Nachwort mag dies gestattet sein. 

1. 

(1) Für die Beschaffung von Material bis hin zu entlegenen Zitaten, für 
kritische Durchsicht von Teilen des Manuskripts und für mannigfache 
inhaltliche Anregungen habe ich seit 1975 einem großen Personenkreis zu 
danken. Jede Anregung habe ich dankbar aufgegriffen. Unterlassungs­
sünden und Irrtümer, die mir dabei unterlaufen sind, gehen zu meinen 
Lasten. Hervorheben möchte ich Ratschläge und Hilfen von Herrn Kollegen 
HERBERT FROST, Köln (zu den niederländischen und niederdeutschen 
Kirchenrechtsordnungen); von Herrn Kollegen ÜSKAR KöttLER, Freiburg 
(zur Geschichtstheorie); von Herrn Kollegen Lurs FERN AN DEZ DE LA 

1 Siehe oben Band 1, Vorwort, XIX. 
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GANDARA, Zaragoza (zu Spanien); von Herrn Kollegen GUNTHER TEUBNER, 
Bremen (zu NIKLAS LuHMANN); von Herrn Oberstudiendirektor ERICH 
HESSEL, Gymnasium bei St. Anna, Augsburg (zu fides und pistis); von Herrn 
Dr. ROLF SACK, München (zu inhaltlichen Fragen und zu laufenden 
Neuerscheinungen); von Herrn ARISTIDE CHIOTELLIS, Athen/München (zu 
Griechenland); von Herrn WOLFGANG PLEISTER, München (zu RuoOLPH 
VON IHERING). Mit meinem Fakultätskollegen ARTHUR KAUFMANN führte 
ich viele mich bereichernde Gespräche. Auch seine Mitarbeiter, namentlich 
die Herren ULFRIED NEUMANN, JOCHEN SCHNEIDER und ULRICH ScHROTH 
haben mir immer wieder mit Hinweisen und kritischen Stellungnahmen 
(besonders zu Problemen der Rechtslogik) geholfen. 

(2) Die technische Bewältigung eines Werkes vom vorliegenden Umfang 
bietet naturgemäß eine Dramatik eigener Art. Hier gilt vor allem mein Dank 
dem Verlag und dort insbesondere Herrn Dr. HANS GEORG SIEBECK, 
Tübingen, der mit der ihm eigenen glücklichen Mischung von Entschieden­
heit und Geduld dem Werk zum Eintritt ins äußere Dasein verhalf. Auch 
seinem Sohn, Herrn GEORG SIEBECK und den Mitarbeitern des Verlags sei an 
dieser Stelle herzlich gedankt. Von den schon im Vorwort erwähnten 
Assistenten und Hilfskräften, die mir in aufopfernder Weise bei den 
technischen Arbeiten am Manuskript halfen, arbeiteten auch nach Erschei­
nen des ersten Bandes Herr Dr. MICHAEL GERHARDT, Herr Dr. JöRG 
REINBOTHE, Herr Referendar HELMUT HÜBNER und Herr Referendar 
MATTHIAS SCHWARZ beim Gegenlesen, bei den Korrekturen, bei den 
Ergänzungen und Berichtigungen und an den Registervorbereitungen mit. 
In diese oft mühseligen Arbeiten teilten sich mit ihnen, meiner Frau und mir 
die Mitarbeiter Frau Dr. SABINE ROJAHN, Herr ARISTIDE CHIOTELLIS, die 
Herren Referendare MICHAEL BIHLER und RAINER PRAGER, sowie die 
wissenschaftlichen Hilfskräfte Herr ALBRECHT FEUERLEIN, Herr HANS 
GRELL und Herr WOLFGANG STRAUB. Die Schreibarbeiten am Manuskript 
erledigte wiederum mit bewährter Genauigkeit Frau OLGA TRINKLER. Ohne 
alle Genannten und manche andere, an die mein Dank ohne Namensnennung 
ergeht, wäre es nicht möglich gewesen, die fünf Bände in weniger als zwei 
Jahren erscheinen zu lassen. 

(3) Es sind aber nicht nur die unmittelbaren Mithelfer, derer ich hier in 
Dankbarkeit gedenke. Wesentliche Teile des Inhalts gehen auf Anregungen 
aus früherer Zeit, nicht zuletzt auf meine Ausbildung zurück . Was wir von 
unseren Lehrern und Ausbildern erfahren, prägt uns häufig unbewußt und 
läßt als eigene Meinung und Äußerung erscheinen, was einmal Lehr- und 
Ausbildungsinhalt war. Einen Namen möchte ich in diesem Zusammenhang 
erwähnen, den des früheren Direktors des Gymnasiums bei St. Anna, 
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Augsburg, Oberstudiendirektor HERMANN KIRCHNER, weil sein Einfluß auf 
mich durch den von ihm gestalteten Latein- und Griechischunterricht seinen 
unmittelbaren Niederschlag in Kapitel 34 gefunden hat. Als wir unter seiner 
Anleitung in der achten Gymnasialklasse PLATONS Phaidon lasen, machte er 
uns auf den „ Vorbehalt des SrMMIAS" aufmerksam, ein Thema im Zusam­
menhang mit der „Wertgewinnung", dessen Dimensionen wir damals nur in 
Umrissen ahnten, und die auch jetzt noch keineswegs ausgeschöpft erschei­
nen, schon gar nicht durch das, was in Kapitel 34 dazu ausgeführt ist. Das 
Humanistische Gymnasium mit Latein und Griechisch als Hauptsprachen ist 
zu Unrecht unter die Räder der Reform geraten insoweit, als es sein 
Ausbildungsziel, den modernen, kritikfähigen Menschen zu erziehen, auf 
das unmittelbare Quellenmaterial stützt. Man sollte aus der Klassik wenig­
stens drei Dinge in die Erziehung zum „modernen mündigen Bürger" 
einfließen lassen: Das homerische Menschenbild und die damit verbundene 
Kritik absoluter Wertsetzungen, PLATONS Wiedergabe der sokratischen 
Ideenlehre mit ihrer Begründung des menschlichen Dialogs, und HERODOTS 
und THUKYDIDES' Lehren zu Recht und Staat, Demokratie und menschlicher 
Gemeinschaft. - Ein Minimalprogramm freilich nur, nötig aber, um die 
Dinge zu begreifen, um die es auch heute geht. Man kann nur dankbar sein, 
Lehrer gehabt zu haben, die einem die Augen zu öffnen verstanden für den 
Zusammenhang von Vergangenheit und Gegenwart gesellschaftlicher und 
individueller Fragen. Wenn man nicht weiß, woher man kommt, weiß man 
auch nicht, wohin man geht . 

II. 

(1) Die Phasen der Entstehung der „Methoden des Rechts" lassen sich 
wie folgt skizzieren: 

Die ursprüngliche Absicht ging dahin, eine rechtsvergleichende Darstel­
lung von Rechtsquellenlehren und bestimmter zentraler Institute des Rechts 
zu schreiben, an denen nachgewiesen werden kann, daß es eine überschau­
bare Zahl von Kernproblemen im Recht gibt, die in den verschiedenen 
Rechtskreisen aufgrund der dort vorherrschenden abweichenden Auffassun­
gen zum Recht verschieden gelöst werden. Diese methodisch angelegte 
Institutionenvergleichung sollte sich auf Probleme beziehen wie: Rechts­
geschäftliches Handeln für andere (durch Stellvertretung, Organschaft 
u. dgl.); Maß vertraglicher Bindung und, dabei, Maßgeblichkeit von Treu 
und Glauben; Restitution durch Schadensersatz, Bereicherungsausgleich, 
Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag usw.; Grad der Trennung von 
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Besitzschutz und sachenrechtlicher Zuordnung. Insgesamt hatten sich etwa 
zehn bis zwölf derartige „Dauerprobleme" des Rechts ergeben, an denen 
man unterschiedliche Denkweisen über Recht darstellen konnte. Die erste 
Abhandlung in diesem Konzept sollte eine Vergleichung der Vorstellungen 
vom objektiven Recht und seiner Anwendung bieten, also die Frage 
behandeln: Was versteht man in den wichtigsten Rechtsordnungen der 
Gegenwart und Vergangenheit unter „Recht"? In diesem Projekt sollten seit 
1945 betriebene Marxismusstudien, eine vor allem in den Jahren 1946- 1948 
intensiv betriebene Schulung im buddhistischen Denken und eine 1957 
begonnene Auseinandersetzung mit lHERINGS Rechtsdenken eingebracht 
werden. Gespräche mit MAx KASER, damals Münster, in den Jahren nach 
1957 über die Zusammenhänge von Rechtsgeschichte und Rechtsverglei­
chung, und 1958 begonnene regelmäßige rechts vergleichende Seminare über 
die genannten Institutionen des Rechts waren ebenfalls von nicht geringem 
Einfluß auf die Entstehung und Formung des Vorhabens. 

Ein konkreter Plan wurde 1959 gefaßt und mit seiner Ausarbeitung 
begonnen. Daß er zu breit angelegt war, erwies sich bald. 1962 schlug 
HEINRICH KRONSTEIN vor, das Rechtsquellenthema zunächst allein in 
Angriff zu nehmen. Er lud mich hierzu an die Georgetown University Law 
School, Washington, D .C., ein. KRONSTEIN meinte, es sei an der Zeit, daß 
„ein neuer HERMANN ISAY geschrieben werde, diesmal rechtsvergleichend". 
Über KRONSTEINS weiteren Einfluß auf das Werk berichtet das Vorwort. 

Die inhaltliche und aufbaumäßige Konzeption eines derartigen „HERMANN 
lsA Y, rechtsvergleichend" lag, geplant auf zwei Bände, im Herbst 1962 fertig 
vor. Sie entstand unter dem Eindruck einer Auseinandersetzung mit ÜLIVER 
WENDELL HOLMES, JR ., die zu einer Bejahung der Norm, und zwar der 
„Fallnorm", als methodischem Träger des objektiven Rechts geführt hatte. 
Damit war die Entscheidung für einen subsumtionsgeeigneten Normbegriff 
gefallen. Die Vorteile des Fallnormdenkens im Verhältnis zu dem unscharfen 
Gesetzesbegriff des Kontinents und den ebenfalls nicht deutlichen rule- und 
principle- Begriffen des anglo-amerikanischen Rechts sollte Hauptinhalt des 
eigenen Beitrags zur Methodenvergleichung sein. 

Zugleich lehrte die Beschäftigung mit den gedanklichen Exzessen, die 
HOLMES mit der Jurisprudenz veranstaltet hatte, das Erfordernis der Bin­
dung des Rechts an Werte. Ebenfalls unter dem Eindruck HoLMESscher 
Wertoffenheit erwuchs im Herbst 1962 ein methodisch-philosophisches (also 
rechtstheoretisches) Konzept, das Naturrecht und Grundrechtsdemokratie 
identifiziert. Zur Vermeidung der politischen Gefahren, die in einer völligen 
Wertoffenheit liegen, wurde allein das Nach-Werten-fragen-Können absolut 
gesetzt. Zugleich wurden freilich damit der Dialog über Werte, Unantast-
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barkeit und Würde der dialogführenden Personen und ein Minimum von 
Spielregeln, nach denen der Dialog veranstaltet wird, fraglos gestellt. 

An dieser Stelle setzte dann die Frage ein, welche Rechtsordnungen in 
Geschichte und Gegenwartein derartiges „Z weiwertesystem" verwirklichen. 
Nach sorgfältiger Ausscheidung aller übrigen wurden das Rechtsdenken der 
klassischen Polis und das des jüdisch-christlichen Kulturbereichs als die 
einzigen „Denkarten" erkannt, die freiheitliche Wertgewinnung aufgrund 
absolut gesetzter Wertgewinnungsmöglichkeiten verbürgen. Als Grund 
hierfür wurde das beiden Kulturkreisen gemeinsame Moment der mora­
lischen Extraposition ermittelt. Die Schwierigkeit bestand darin, ein 
subjektiv-religiöses Dafürhalten aus dieser rechtsmethodischen Betrachtung 
herauszuhalten. Dies wurde terminologisch durch die Verwendung der 
Ausdrücke „Tragik" und „Eleutherik" angestrebt. 

Um dieser neuen Grundidee des Werkes schriftstellerischen Ausdruck zu 
verleihen, begann zunächst die Ausarbeitung der auf ÜLIVER WENDELL 
HOLMES bezüglichen Teile. Über den Washingtoner Aufenthalt im Herbst 
und Winter 1962 legt ein kleiner Beitrag Rechenschaft ab, der als eine Art 
Programmerklärung gedacht war2 . Die spätere Schrift über HOLMES ist in 
den Hauptteilen eine Vorveröffentlichung des damals schon fertigen Kapi­
tels 123 . 

Es war nicht ganz einfach, in den folgenden fünfzehn Jahren die 
Hauptgedanken des Werkes ständig mit sich herumzutragen, ohne die Zeit 
zu finden, sie niederzuschreiben. Frei darüber zu sprechen war ebenfalls nicht 
gut möglich. Es schien umgekehrt wie sonst: Üblicherweise muß man sich 
hüten, Dinge niederzuschreiben, die veraltet sind. Hier aber bestand die 
Notwendigkeit, Dinge nicht zur Sprache zu bringen, weil sie zu neu 
erschienen. Immerhin bestand in Vorlesungen und Seminaren Gelegenheit, 
die meisten Grundideen des Werkes im Gespräch zu testen. Einwände, die 
vorgebracht wurden, fanden durchwegs Berücksichtigung oder zumindest 
Beachtung. 

In die Jahre 1963-1966 fällt eine große Zahl derartiger Vorlesungen und 
Seminare, insbesondere auch über religiöse und frühe Rechte. Zugleich ging 
es darum, die Studien im romanischen Rechtskreis voranzutreiben (Frank­
reichaufenthalt 1965). Die HOLMES-Kritik war der Gegenstand mehrerer 

2 Gedanken zu einer rechtsvergleichenden Methodenlehre, in : Recht im Wandel, 
Festschrift Hundertfünfzig Jahre CARL HEYMANNS Verlag, Köln, Berlin, Bonn, 
München 1965, 141 ff. ; nachgedruckt oben in Band IV, Anhang II. 

3 Rechtswissenschaft und Demokratie bei JusTICE OLIVER WENDELL HOLMES, 
eine rechtsvergleichende Kritik der politischen Jurisprudenz, Juristische Studienge­
sellschaft, Karlsruhe, Schriftenreihe Heft 96, Karlsruhe 1970. 
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Vorträge, die dazu dienen sollten, Verständigungsmöglichkeiten über das 
Gesamtkonzept zu suchen. Mit der Niederschrift des Ganzen sollte 1965 
begonnen werden, und ein Wechsel von Münster nach Tübingen versprach, 
mehr Zeit zu konzentrierter Arbeit am Werk bereitzustellen. Ein zweiter 
Aufenthalt bei KRONSTEIN in Washington, D.C., und danach an der 
University of Michigan Law School, Ann Arbor, im Sommer 1966 förderte 
die Schriftstellerei so weit, daß der die USA betreffende Teil in den 
Grundzügen fertiggestellt werden konnte (Kapitel 12-17). 

Nach 1966 trat jedoch ein gewisser Stillstand der Arbeiten ein. Die 
Studentenrebellion, die Tübingen mehr mitnahm als Außenstehende wahr­
nahmen, durchkreuzte jedes Vorhaben, das einen längeren Atem erforderte, 
nicht zuletzt durch die mit ihr verbundenen Dauerdiskussionen. Das Gute 
daran war, daß die Ideen des Werkes in jenen mündlichen Auseinander­
setzungen auf die Probe gestellt werden konnten mit einer Gründlichkeit 
und Schärfe, die theoretischen Entwürfen nur selten zuteil werden dürften. 
So könnte der Zeitverlust für das Werk eher ein Gewinn geworden sein. Der 
unvergessenen, heute der Geschichte angehörenden Tübinger Fakultät, die 
nicht das einzige Opfer jener Rebellion und der ihr unangemessen begeg­
nenden staatlichen Reformversuche wurde, bin ich neben allem anderen auch 
dadurch zu hohem Dank verpflichtet, daß sie mich im Wintersemester 1970 
noch einmal freistellte, um weiterschreiben zu können. So lagen Ende 1970 
der zweite Band und die Einleitung des ersten fertig vor. Aus dem Material 
zu Band III hatte sich eine weitere Vorveröffentlichung, die Marxismus­
schrift, ergeben4. 

Durch eine großzügige Einladung des Netherlands Institute for Advan­
ced Study in the Human and Behavorial Sciences (NIAS), Wassenaar, für das 
akademische Jahr 1971 /1972, und das bereitwillige Entgegenkommen der 
Münchner Fakultät, ihren Ruf mit der Erlaubnis zu verbinden, diese 
Einladung wahrzunehmen, konnte das Werk bis zum Herbst 1972 in fast 
allen Teilen so weit fertiggestellt werden, daß darauf nur noch eine 
abschließende allgemeine Überarbeitung des Ganzen nötig war. Am NIAS 
entstand vor allem das erste Buch über frühe und religiöse Rechte und, aus 
dem fünften Buch, Kapitel 34 über die „ Wertgewinnung". Beide Abschnitte 
entstanden gleichzeitig. Die im ersten Buch enthaltene Rechtsanthropologie 
wurde ohne Kenntnis der nahezu gleichzeitig entstehenden rechtsanthropo­
logischen Entwürfe von RÜDIGER SCHOTT (1970), HELMUT ScHELSKY (1970), 
ERNST-JOACHIM LAMPE (1970), LEOPOLD PosPISIL (1971) und A.S. DIAMOND 

4 Zur politischen Kritik an Marxismus und Neomarxismus als ideologischen 
Grundlagen der Studentenunruhen 1965/69, Tübingen 1971. 
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